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Wer muss einen Gefahrgutbeauftragten bestellen? 

Gefahrgutbeauftragtenverordnung (Auszug)  

 

§ 3 Bestellung von Gefahrgutbeauftragten 

(1) Sobald ein Unternehmen an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt ist und ihm 

Pflichten als Beteiligter in der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff-

fahrt oder in der Gefahrgutverordnung See zugewiesen sind, muss es mindestens einen 

Sicherheitsberater für die Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutbeauftragter) schrift-

lich bestellen. Werden mehrere Gefahrgutbeauftragte bestellt, so sind deren Aufgaben 

gegeneinander abzugrenzen und schriftlich festzulegen. Nimmt der Unternehmer die 

Funktion des Gefahrgutbeauftragten selbst wahr, ist eine Bestellung nicht erforderlich. 

(2) Die Funktion des Gefahrgutbeauftragten kann nach dem Unterabschnitt 1.8.3.4 

ADR/RID/ADN vom Leiter des Unternehmens, von einer Person mit anderen Auf-gaben in 

dem Unternehmen oder von einer dem Unternehmen nicht angehörenden Person wahr-

genommen werden, sofern diese tatsächlich in der Lage ist, die Aufgaben des Gefahrgut-

beauftragten zu erfüllen. Der Name des Gefahrgutbeauftragten ist allen Mitarbeitern des 

Unternehmens schriftlich bekannt zu geben; die Bekanntmachung kann auch durch 

schriftlichen Aushang an einer für alle Mitarbeiter leicht zugänglichen Stelle erfolgen. 

(3) Als Gefahrgutbeauftragter darf nur bestellt werden oder als Unternehmer selbst die 

Funktion des Gefahrgutbeauftragten wahrnehmen, wer Inhaber eines für den betroffenen 

Verkehrsträger gültigen Schulungsnachweises nach § 4 ist. 

(4) Wenn ein nach § 2 befreites Unternehmen wiederholt oder schwerwiegend gegen 

Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter verstößt, kann die zuständige 

Behörde die Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten anordnen. 

(5) Die zuständige Behörde trifft die zur Einhaltung dieser Verordnung erforderlichen 

Anordnungen. Sie kann insbesondere die Abberufung des bestellten Gefahrgutbeauf-

tragten und die Bestellung eines anderen Gefahrgutbeauftragten verlangen. 

 

Beförderung ist nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz §2 Absatz 2 (Auszug) 

Die Beförderung im Sinne dieses Gesetzes umfasst nicht nur den Vorgang der Ortsver-

änderung, sondern auch die Übernahme und die Ablieferung des Gutes sowie zeitweilige 

Aufenthalte im Verlauf der Beförderung, Vorbereitungs- und Abschlusshandlungen 

(Verpacken und Auspacken der Güter, Be- und Entladen), Herstellen, Einführen und 

Inverkehrbringen von Verpackungen, Beförderungsmitteln und Fahrzeugen für die 

Beförderung gefährlicher Güter, auch wenn diese Handlungen nicht vom Beförderer 

ausgeführt werden.  

RSEB 2023 Erläuterungen zur GbV 

Zu § 3 Bestellung von Gefahrgutbeauftragten 

A-3/1 Auf Grund der Differenzierung der Pflichten zwischen Empfänger und Entlader im 

ADR/RID/ADN, die in der GGVSEB konkret umgesetzt sind, müssen Unternehmen, denen 

Pflichten als Entlader (§ 3 Absatz 1 der GbV) zugewiesen sind, einen 

Gefahrgutbeauftragten bestellen.   
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§ 2 Befreiungen 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für Unternehmen, 

1. denen ausschließlich Pflichten als Fahrzeugführer, Triebfahrzeugführer, Schiffsführer, 

Besatzung in der Binnenschifffahrt, Betreiber einer Annahmestelle in der Binnenschifffahrt, 

Empfänger, Reisender, Hersteller und Rekonditionierer von Verpackungen, Wiederauf-

arbeiter von Verpackungen und Großpackmitteln (IBC) und als Stelle für Inspektionen und 

Prüfungen von IBC zugewiesen sind, 

2. denen ausschließlich Pflichten als Auftraggeber des Absenders zugewiesen sind und 

die an der Beförderung gefährlicher Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalender-

jahr beteiligt sind, ausgenommen radioaktive Stoffe der Klasse 7 und gefährliche Güter der 

Beförderungskategorie 0 nach Absatz 1.1.3.6.3 ADR, 

3. denen ausschließlich Pflichten als Entlader zugewiesen sind und die an der 

Beförderung gefährlicher Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr 

beteiligt sind, 

4. deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter erstreckt, die von den 

Vorschriften des ADR/RID/ADN/IMDG-Code freigestellt sind, 

5. deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter im Straßen-, Eisenbahn-, 

Binnenschiffs- oder Seeverkehr erstreckt, deren Mengen die in Unterabschnitt 1.1.3.6 

ADR festgelegten höchstzulässigen Mengen nicht überschreiten, 

6. deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter erstreckt, die nach den 

Bedingungen des Kapitels 3.3, 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN/IMDG-Code freigestellt sind, 

und 

7. die gefährliche Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr für den 

Eigenbedarf in Erfüllung betrieblicher Aufgaben befördern, wobei dies bei radioaktiven 

Stoffen nur für solche der UN-Nummern 2908 bis 2911 gilt. 

(2) Die Befreiungstatbestände nach Absatz 1 können auch nebeneinander in Anspruch 

genommen werden. 

Bemerkung zu Absatz 1: 

Der Hintergrund liegt in der Definition "Unternehmen" gemäß ADR.  Denn da steht, dass 

jeder Fahrzeugführer (jede natürliche Person) unter diesen Begriff fällt. Damit sind wir bei 

1.8.3 ADR und dass will der Gesetzgeber nicht. 

§ 4 Schulungsnachweis 

Der Schulungsnachweis wird mit den Mindestangaben nach Unterabschnitt 1.8.3.18 
ADR/RID/ADN erteilt, wenn der Betroffene an einer Schulung nach § 5 teilgenommen und 
eine Prüfung nach § 6 Absatz 1 mit Erfolg abgelegt hat. Der Schulungsnachweis gilt fünf 
Jahre und kann jeweils um weitere fünf Jahre verlängert werden, wenn der Betroffene eine 
Prüfung nach § 6 Absatz 4 mit Erfolg abgelegt hat. 
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§ 8 Pflichten des Gefahrgutbeauftragten  

(1) Der Gefahrgutbeauftragte hat die Aufgaben nach Unterabschnitt 1.8.3.3 ADR/RID/ADN 
wahrzunehmen. 

(2) Der Gefahrgutbeauftragte ist verpflichtet, Aufzeichnungen in Textform über seine 
Überwachungstätigkeit unter Angabe des Zeitpunktes der Überwachung, der Namen der 
überwachten Personen und der überwachten Geschäftsvorgänge zu führen.  

(3) (weggefallen) 

(4) Der Gefahrgutbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass ein Unfallbericht nach 
Unterabschnitt 1.8.3.6 ADR/RID/ADN erstellt wird. 

(5) Der Gefahrgutbeauftragte hat für den Unternehmer einen Jahresbericht über die 
Tätigkeiten des Unternehmens in Bezug auf die Gefahrgutbeförderung innerhalb eines 
halben Jahres nach Ablauf des Geschäftsjahres mit den Angaben nach Satz 2 zu 
erstellen. Der Jahresbericht muss mindestens enthalten 
 
…….. (siehe GbV) 

Der Jahresbericht muss keine Angaben über die Beförderung gefährlicher Güter im 
Luftverkehr enthalten. Die anzugebende Gesamtmenge der gefährlichen Güter schließt 
auch die empfangenen gefährlichen Güter ein. 

(6) Der Gefahrgutbeauftragte muss den Schulungsnachweis nach § 4 der zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorlegen. Er hat dafür zu sorgen, dass dieser Schulungsnachweis 
rechtzeitig verlängert wird. 

§ 9 Pflichten der Unternehmer 

(1) Der Unternehmer darf den Gefahrgutbeauftragten wegen der Erfüllung der ihm 
übertragenen Aufgaben nicht benachteiligen.  

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Gefahrgutbeauftragte 

     1. vor seiner Bestellung im Besitz eines gültigen und auf die Tätigkeiten des Unter- 
         nehmens abgestellten Schulungsnachweises nach § 4 ist, 

     2. alle zur Wahrnehmung seiner Tätigkeit erforderlichen sachdienlichen Auskünfte  
         und Unterlagen erhält, soweit sie die Beförderung gefährlicher Güter betreffen, 

     3. die notwendigen Mittel zur Aufgabenwahrnehmung erhält, 

     4. jederzeit seine Vorschläge und Bedenken unmittelbar der entscheidenden Stelle  
         im Unternehmen vortragen kann, 

     5. zu vorgesehenen Vorschlägen auf Änderung oder Anträgen auf Abweichungen  
         von den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter Stellung nehmen kann  
         und 
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      6. alle Aufgaben, die ihm nach § 8 übertragen worden sind, ordnungsgemäß erfüllen  
          kann. 

(3) Der Unternehmer hat die Aufzeichnungen nach § 8 Absatz 2 und den Jahresbericht 
nach § 8 Absatz 5 fünf Jahre nach deren Vorlage durch den Gefahrgutbeauftragten 
aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen in Textform zur Prüfung 
vorzulegen.  

(4) Der Unternehmer hat auf Verlangen der zuständigen Behörde den Namen des 
Gefahrgutbeauftragten bekannt zu geben. 

(5) Der Unternehmer hat auf Verlangen der zuständigen Behörde die Unfallberichte nach 
Unterabschnitt 1.8.3.6 ADR/RID/ADN vorzulegen. 

 

Bei den zuständigen IHK‘s kann in die Liste der zugelassenen Lehrgangsveranstalter für 
die Gefahrgutbeauftragtenausbildung online eingesehen werden. 
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